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An die Dekane und Dekaninnen 
der Humboldt-Universität 
 
mit der Bitte um Weitergabe an die 
geschäftsführenden Direktorinnen und 
Direktoren der Institute 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ausschreibung von Gastprofessuren zum  
Sommersemester 2019 aus dem  
Berliner Chancengleichheitsprogramm (BCP) 
 
 
Für das Sommersemester 2019 werden im Rahmen des Berliner 
Programms zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen in 
Forschung und Lehre Gastprofessuren ausgeschrieben. 
 
Insbesondere Fächer mit geringem Frauenanteil auf der Ebene von 
Professuren - etwa im MINT-Bereich - sowie Facher, welche 
mithilfe einer Gastprofessur die Geschlechterforschung fördern 
wollen, haben Gelegenheit, sich bei der KFF um die Bewilligung 
einer solchen Gastprofessur zur bewerben. Positiv berücksichtigt 
werden bei der Entscheidung über vorliegende Anträge 
nachweisbare Bemühungen um die Verbesserung der 
Repräsentanz von Frauen im jeweiligen Fach.  
Voraussetzung für eine Bewilligung ist die Vorlage eines aktuellen 
Gleichstellungskonzepts (nicht älter als zwei Jahre) des Instituts 
bzw. der Monofakultät, in dem das Fach beheimatet ist.  
 
Für jede Gastprofessur, die aus Mitteln des Berliner 
Chancengleichheitsprogramms bewilligt wird, ist von Seiten der 
Monofakultät bzw. des Instituts eine Kofinanzierung im Umfang 
von 40% der Finanzierung erforderlich.  
In Ausnahmefällen kann auch eine halbe Gastprofessur beantragt 
werden. 
 
Bewerbungen für eine Gastprofessur sind von den Monofakultäten 
bzw. Instituten an die Geschäftsstelle der Kommission für Frauen-
förderung, im Büro der Zentralen Frauenbeauftragten zu richten;  
eine Selbstbewerbung ist nicht möglich.  
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Neben dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 

- Erklärung der Monofakultät/des Instituts bzw. 
des ZTG zur Kofinanzierung;  

- Unterlagen zur vorgeschlagenen Bewerberin:  
Lebenslauf, Publikationsliste, Angaben zum Umfang und den Themen der bisherigen 
Lehrerfahrung (keine detaillierte Auflistung jeder einzelnen Veranstaltung bei mehrjähriger 
Lehrtätigkeit) und einfache Kopien von Promotions- und  
Habilitationsurkunden.  

- aktuelles Gleichstellungskonzept der Monofakultät / des Instituts (nicht älter als zwei Jahre) 
 

 
 
Die Bewerbungen sind ausschließlich in digitaler Form (bitte in einer pdf) mit dem Betreff „BCP 
Gastprofessur“ einzureichen bei frbfoerd@hu-berlin.de 
 
Bewerbungsfrist:   25. November 2018 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Ursula Fuhrich-Grubert 
Geschäftsstelle der KFF 
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